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Regeste

Einreiseverbot

Erwägungen

E. 1.1
Vom SEM erlassene Einreiseverbote sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht
anfechtbar (Art. 31 ff. VGG i.V.m. Art. 5 VwVG). Das Rechtsmittelverfahren richtet sich
nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

E. 1.2
Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs.
1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten, soweit
sie das Einreiseverbot betrifft (Art. 50 und 52 VwVG). Auf das Rechtsbegehren Nr. 2
betreffend wiederkehrende zeitweilige Suspensionen ist nicht einzutreten, da solche
Gesuche beim SEM einzureichen sind (Art. 67 Abs. 5 AuG) und Streitgegenstand nur sein
kann, was vom Anfechtungsgegenstand erfasst wird (vgl. Urteil des BVGer C-939/2012
vom 18. September 2013 E. 1.3).

E. 1.3
Die Vorinstanz hat das ursprünglich achtjährige Einreiseverbot wiedererwägungsweise auf
die Dauer von fünf Jahren reduziert. Soweit die Beschwerde dadurch nicht gegenstandslos
geworden ist, bleibt der Rechtsstreit aufrechterhalten (vgl. Art. 58 Abs. 3 VwVG).

E. 1.4
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der vorliegenden Angelegenheit endgültig
(Art. 83 Bst. c Ziff. 1 BGG).

E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes sowie die
Unangemessenheit gerügt werden (Art. 49 VwVG). Das Gericht wendet das Bundesrecht
von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die Begründung der Begehren
nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten
Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist die Sachlage zum Zeitpunkt seines
Entscheides (BVGE 2014/1 E. 2 m.H.).

E. 3.1
Das SEM kann Einreiseverbote gegen ausländische Personen erlassen, die gegen die
öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen haben oder diese gefährden (Art. 67 Abs. 2



Bst. a AuG). Die öffentliche Sicherheit und Ordnung bildet den Oberbegriff für die
Gesamtheit der polizeilichen Schutzgüter; sie umfasst u.a. die Unverletzlichkeit der
objektiven Rechtsordnung und der Rechtsgüter Einzelner. Ein Verstoss gegen die
öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn gesetzliche Vorschriften
missachtet werden (Art. 80 Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über
Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Eine Gefährdung liegt
vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen
Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einem Verstoss gegen die
öffentliche Sicherheit und Ordnung führt (Art. 80 Abs. 2 VZAE). Das Einreiseverbot wird
grundsätzlich für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verhängt. Es kann für eine längere
Dauer verfügt werden, wenn der Betroffene eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung darstellt (Art. 67 Abs. 3 AuG). Schliesslich kann die Behörde aus
humanitären oder anderen wichtigen Gründen von der Verhängung eines Einreiseverbots
absehen oder ein Einreiseverbot vollständig oder vorübergehend aufheben (Art. 67 Abs. 5
AuG).

E. 3.2
Wird gegen eine Person, die nicht das Bürgerrecht eines EU-Mitgliedstaates besitzt, ein
Einreiseverbot verhängt, so wird sie nach Massgabe der Bedeutung des Falles im SIS II zur
Einreiseverweigerung ausgeschrieben (vgl. Art. 21 u. Art. 24 der SIS-II-Verordnung [ABl.
L 381/4 vom 28.12.2006]). Damit wird dem Betroffenen grundsätzlich die Einreise in das
Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten verboten (vgl. Art. 5 Abs. 1 Bst. d sowie Art. 13 Abs.
1 Schengener Grenzkodex [SGK, ABl. L 105/1 vom 13.4.2006]). Die Mitgliedstaaten
können dem Betroffenen aus wichtigen Gründen oder aufgrund internationaler
Verpflichtungen die Einreise gestatten bzw. ihm ein Visum mit räumlich beschränkter
Gültigkeit ausstellen (vgl. Art. 13 Abs. 1 Visakodex [ABl. L 243/1 vom 15.9.2009] i.V.m
Art. 5 Abs. 4 Bst. c SGK; Art. 25 Abs. 1 Bst. a Ziff. ii Visakodex).

E. 4.1
Die Vorinstanz stützt das wiedererwägungsweise auf die Dauer von fünf Jahren befristete
Einreiseverbot allgemein auf Art. 67 AuG und begründet dieses primär mit der Verurteilung
des Beschwerdeführers zu Freiheitsstrafen von insgesamt drei Jahren und vier Monaten
(vgl. Sachverhalt Bst. B und C). Der Beschwerdeführer bringt vor, der Erlass eines
Einreiseverbotes sei unzulässig, weil ihm keine ungünstige Prognose gestellt werden könne.
Die Vorinstanz vertritt demgegenüber die Auffassung, der Beschwerdeführer habe sich im
Ausland zu bewähren, und verweist darauf, dass ein Einreiseverbot gegenüber einem
Drittstaatsangehörigen auch aus generalpräventiven Gründen - unabhängig der
individuellen Prognose der betroffenen Person - erlassen werden dürfe.

E. 4.2
Das Einreiseverbot ist eine Massnahme zur Abwendung einer künftigen Störung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002 3813; Urteil des BVGer C
1383/2014 vom 19. Mai 2015 E. 5.4). Das Einreiseverbot knüpft an das Risiko einer
künftigen Gefährdung an. Bei der Prognosestellung ist indes naturgemäss in erster Linie das
vergangene Verhalten der betroffenen Person zu berücksichtigen, was sich im Wortlaut von
Art. 67 Abs. 2 AuG klar ausdrückt und auch der Absicht des Gesetzgebers entspricht (vgl.
BBl 2002 3760; Urteile des BVGer C 5556/2014 vom 28. Mai 2015 E. 3.1 sowie C



2731/2011 vom 18. November 2011 E. 4.3 je m.H.; kritisch Andreas Jörger/Patrick Sutter,
Einreiseverbot nach Art. 67 AuG: Konkretisierungen auf dem Weg zu einer
verhältnismässigen Praxis, in: Sicherheit&Recht 2/2013, S. 81 ff.). Bei
Drittstaatsangehörigen kommt der Rückfallgefahr daher nicht dieselbe zentrale Bedeutung
zu wie bei freizügigkeitsberechtigten Personen (vgl. Art. 5 Anhang I FZA [SR
0.142.112.681]; BGE 139 II 121 E. 5.3 m.H), und es darf auch generalpräventiven
Überlegungen Rechnung getragen werden (vgl. Urteile des BGer 2C_516/2014 vom 24.
März 2015 E. 4.3.2 und 2C_282/2012 vom 31. Juli 2012 E. 2.5; BGE 136 II 5 E. 4.2). Zu
beachten ist im Weiteren, dass Strafrecht und Ausländerrecht unterschiedliche Ziele
verfolgen. Während der Strafvollzug auch der Resozialisierung dient, steht für die
Migrationsbehörden das Interesse der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im
Vordergrund. Daraus ergibt sich ein strengerer Beurteilungsmassstab (vgl. BGE 137 II 233
E. 5.2.2 m.H.). Zudem muss im Zusammenhang mit schweren Straftaten selbst ein relativ
geringes Restrisiko nicht hingenommen werden (vgl. BGE 139 I 16 E. 2.2.1).

E. 4.3
Der Beschwerdeführer hat während seiner Anwesenheit in der Schweiz diverse Verbrechen
(insb. Raub [Art. 140 StGB], gewerbs- und bandenmässiger Diebstahl [Art. 139 StGB]) und
Vergehen (z.B. Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 2 StGB) begangen und wurde
wiederholt zu längerfristigen Freiheitsstrafen verurteilt (vgl. Sachverhalt Bst. B und C), was
bei der Prognosestellung zu würdigen ist (vgl. BVGE 2013/4 E. 5.2 m.H. sowie hinten E.
5.2). Das Amtsgericht S._______ hat dem Beschwerdeführer im Juni 2012 einen Hang zur
Gewalt sowie eine beträchtliche kriminelle Energie attestiert und den teilbedingten
Strafvollzug gewährt, obwohl es die Rückfallgefahr als beträchtlich einstufte (vgl. SO act.
372). Auch aufgrund der Art und Anzahl der Delikte sowie der erst kurzen Zeit, in der sich
der Beschwerdeführer in Freiheit und ohne den Druck eines Aufenthaltsverfahrens
bewähren musste, ist von einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit
auszugehen. Zum Einwand des Beschwerdeführers, mit der Drogensucht sei der alleinige
Grund für seine Delinquenz weggefallen, ist festzuhalten, dass im Strafurteil vom 27. Juni
2012 darauf hingewiesen wird, dass er regelmässig Kokain konsumiert und die Taten oft
unter Alkoholeinfluss begangen habe, jedoch stets um das Unrecht seiner Taten gewusst
habe und in seiner Entscheidungsfreiheit nicht eingeschränkt gewesen sei (vgl. SO act. 329
u. 369 sowie hinten E. 5.3.2). Der Beschwerdeführer hat mithin unter dem Gesichtspunkt
von Art. 67 Abs. 2 Bst. a AuG (Verletzung und Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung in der Schweiz) klarerweise hinreichenden Anlass für die Verhängung eines
Einreiseverbots gegeben.

E. 5.1
Zu prüfen bleibt, ob die Vorinstanz im Rahmen der Ermessensausübung zu Recht nicht vom
Erlass eines Einreiseverbots abgesehen hat, und - falls diese Frage bejaht wird - welche
Dauer des Einreiseverbots angemessen ist. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit steht
bei dieser Prüfung im Vordergrund. Es ist eine wertende Abwägung vorzunehmen zwischen
dem öffentlichen Interesse an der Massnahme einerseits und den von der Massnahme
beeinträchtigten privaten Interessen andererseits. Die Stellung der verletzten oder
gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die per-
sönlichen Verhältnisse des Verfügungsbelasteten bilden dabei den Ausgangspunkt der
Überlegungen (vgl. statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6.
Aufl. 2010, Rz. 613 ff.).



E. 5.2
Die fünfjährige Regelhöchstdauer eines Einreiseverbots kann überschritten werden, wenn
die betroffene Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung darstellt (vgl. Art. 67 Abs. 3 AuG). Dieses Kriterium ist im Folgenden im Rahmen
der Gewichtung des öffentlichen Interesses zu prüfen. Die Vorinstanz hat das
Einreiseverbot wiedererwägungsweise auf fünf Jahre befristet, tat dies aber namentlich
auch, um privaten Interessen Rechnung zu tragen (vgl. Sachverhalt Bst. K). Sie ging
folglich nach wie vor von einer schwerwiegenden Gefahr aus, welche grundsätzlich eine
Überschreitung der Regelhöchstdauer rechtfertigen würde, zumal ansonsten die
Verhängung eines Einreiseverbots von fünf Jahren gleichbedeutend mit der
Nichtberücksichtigung privater Interessen gewesen wäre. Anzumerken ist, dass Art. 67
Abs. 3 AuG bei Vorliegen einer schwerwiegenden Gefahr die Überschreitung der
Regelhöchstdauer zwar zulässt, die zuständige Behörde indessen nicht davor befreit, im
Rahmen der vorzunehmenden Interessenabwägung zu prüfen, ob die besonderen Umstände
des konkreten Falles eine Überschreitung rechtfertigen (vgl. etwa Urteil des BVGer
C-6121/2014 vom 28. Mai 2015 E. 7 f.).

E. 5.3
Eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art.
67 Abs. 3 AuG kann sich aus der Hochwertigkeit der deliktisch bedrohten Rechtsgüter
(insb. Leib und Leben, körperliche und sexuelle Integrität und Gesundheit), aus der
Zugehörigkeit der Tat zur Schwerkriminalität mit grenzüberschreitendem Charakter, aus
der mehrfachen Begehung - unter Berücksichtigung einer allfälligen Zunahme der Schwere
der Delikte - oder aus der Tatsache, dass keine günstige Prognose gestellt werden kann,
ergeben. Die zu befürchtenden Delikte müssen einzeln oder in ihrer Summe das Potenzial
haben, um eine aktuelle und schwerwiegende Gefahr zu begründen (vgl. BVGE 2014/20 E.
5.2 sowie BGE 139 II 121 E. 6.3 je m.H.).

E. 5.3.1
Angesichts der wiederholten schweren Delinquenz des Beschwerdeführers (vgl. E. 4.3)
besteht an dessen Fernhaltung ein erhebliches öffentliches Interesse. Zu berücksichtigen ist,
dass er bereits als Jugendlicher straffällig und namentlich auch wegen Gewaltdelikten
angezeigt wurde (vgl. Sachverhalt Bst. B; SO act. 222 f.). Danach delinquierte er über Jahre
hinweg immer wieder und beging dabei wiederholt Delikte gegen das besonders
schützenswerte Rechtsgut der körperlichen Integrität (vgl. BGE 125 II 521 E. 4a). Der
Beschwerdeführer wurde im Jahr 2005 mit einer längerfristigen Freiheitsstrafe (16 Monate
bedingt) bestraft; er hatte als junger Erwachsener diverse Einbruchdiebstähle verübt, zwei
einfache Körperverletzungen begangen (wobei er bei einer davon dem Opfer eine
Eisenstange auf den Kopf und mehrmals auf den Rücken schlug), sich der Hehlerei schuldig
gemacht und mehrfach das Betäubungsmittelgesetz übertreten (vgl. SO act. 223). Danach
erhielt er eine Chance, sich zu bewähren, und wurde von der Migrationsbehörde lediglich
verwarnt (vgl. SO act. 11). Als er im Jahr 2010 rückfällig wurde, beging er nicht nur
geringfügige Delikte; seine Taten zeugen im Gegenteil von einer ausgeprägten
Gewaltbereitschaft und Abgebrühtheit. So raubte er gemeinsam mit einem Kollegen einen
Mann mit vorgehaltenem Messer auf offener Strasse aus (vgl. Akten der Strafabteilung des
Richteramts S._______ [Strafakten SO] Box 5 Nr. 7 act. 271 ff.). Eine Gewaltkomponente
ist auch beim Erwerb, Lagern und der Weitergabe einer Kalaschnikow AK 47 erkennbar.
Das Strafgericht stufte die Art der Tatbegehung insgesamt als kaltblütig, hemmungs- und



skrupellos ein und wies darauf hin, die Verantwortungslosigkeit sei insbesondere angesichts
der Tatsache bemerkenswert, dass er mehrfacher Familienvater sei (vgl. SO act. 145 f. u.
274; Strafakten SO Band 1 act. 122 f. sowie Box 5 Nr. 7 act. 144 ff.). Er wurde daraufhin
im Jahr 2012 wiederum zu einer längerfristigen - zweijährigen - Freiheitsstrafe verurteilt,
wobei ihm der bedingte Vollzug lediglich für ein Jahr gewährt und die Probezeit auf die
gesetzliche Maximaldauer von fünf Jahren (vgl. Art. 44 Abs. 1 StGB) angesetzt wurde. Das
Gericht ging von fehlender Einsicht, Gewaltbereitschaft und einer beträchtlichen
Rückfallgefahr aus (vgl. SO act. 372 u. 380).

E. 5.3.2
Der Beschwerdeführer macht geltend, der einzige Grund für die Delinquenz sei seine
Drogensucht gewesen. Er sei im Methadonprogramm und habe keine Lustgefühle mehr,
härtere Drogen zu nehmen. Er bereue seine Taten und wolle nur für seine Familie da sein
(vgl. BF Beilage 17 f.). Dass die Ursache der Delinquenz des Beschwerdeführers indes
nicht - wie behauptet - ausschliesslich in seinem Drogenkonsum lag, wurde bereits dargetan
(vgl. E. 4.3). Davon ging das Strafgericht nicht aus, und dies behauptete der
Beschwerdeführer damals auch selber noch nicht. So antwortete er in der polizeilichen
Einvernahme vom 23. November 2010 auf die Frage, weshalb er vom Raubopfer Geld
gewollt habe: «Für die Disco. Für den Eintritt und zum Trinken» (vgl. Strafakten SO, Box 5
Nr. 7, act. 274). Die Behauptung, das damalige Raubopfer habe dem Beschwerdeführer
längst verziehen, wird nicht belegt; wie es sich damit verhält, ist vorliegend auch nicht von
Bedeutung, vermag dieser Umstand doch die Gefährdungsprognose nicht zu beeinflussen.
Aufgrund der eingereichten Unterlagen (vgl. insb. BF Beilagen 14 ff. u. 20) ist davon
auszugehen, dass der Beschwerdeführer seine Straftaten mittlerweile ernsthaft bereut, sich
tatsächlich im Methadonprogramm befindet und um Abstinenz bemüht und sich nichts
mehr zu Schulde kommen liess - jedenfalls bestehen keine anderslautenden Hinweise.
Dessen ungeachtet kann aufgrund des vorangegangenen, langjährigen delinquenten
Verhaltens des Beschwerdeführer nicht bereits angenommen werden, es gehe von ihm
aktuell keine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung mehr aus.
Der Beschwerdeführer wurde erst im Januar 2014 aus dem Strafvollzug entlassen und
musste die Schweiz im März 2014 verlassen (vgl. Sachverhalt Bst. C und E). Namentlich
aufgrund der Tatsache, dass er seit dem Jugendalter immer wieder Straftaten verübte und
die Kriminalität gleichsam als eingeschliffenes Verhaltensmuster in seiner Biographie
erscheint, kann nicht bereits heute von einer gefestigten Wandlung ausgegangen werden. In
diesem Zusammenhang ist auch die kriminalistische Forschung zu berücksichtigen, welche
aufzeigt, dass die Rückfallgefahr bei Wiederholungstätern wie dem Beschwerdeführer
markant erhöht ist (vgl. Jörger/Sutter, a.a.O., S. 89 m.H.; Klaus Mayer/Patrick Zobrist,
Psychologie des kriminellen Verhaltens, in: Meyer/Schildknecht [Hrsg.], Dissozialität,
Delinquenz und Kriminalität - Ein Handbuch für die interdisziplinäre Arbeit, 2009, S. 33
ff.). Aufgrund der nach wie vor erheblichen Rückfallgefahr, der wiederholten Delinquenz
und der über Jahre hinweg manifestierten, ausgeprägten Gewaltbereitschaft ist mithin davon
auszugehen, dass vom Beschwerdeführer eine aktuelle und schwerwiegende Gefahr für die
öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht, welche die Verhängung einer mehr als fünf
Jahre dauernden Fernhaltemassnahme zuliesse (vgl. Art. 67 Abs. 3 AuG).

E. 5.4
Aufgrund der schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit ist ohne
weiteres von einem grossen öffentlichen Fernhalteinteresse auszugehen (vgl. BVGE 2013/4



E. 5.2 und 7.2). Das Hauptaugenmerk der Massnahme liegt in ihrer spezialpräventiven
Zielsetzung. Das Einreiseverbot soll weiteren Straftaten des Beschwerdeführers in der
Schweiz und im Schengen-Raum entgegenwirken und ihn überdies dazu anhalten, bei einer
allfälligen künftigen Wiedereinreise nach Ablauf der Dauer des Einreiseverbots keine
weiteren Verstösse gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu begehen. Gewichtig ist
sodann das generalpräventive Interesse, die öffentliche Sicherheit durch eine konsequente
Massnahmepraxis zu schützen (vgl. BVGE 2014/20 E. 8.2 m.H.)

E. 5.5
Dem öffentlichen Interesse sind die privaten Interessen des Beschwerdeführers und seiner
Familienangehörigen gegenüber zu stellen. Der Beschwerdeführer macht im Wesentlichen
familiäre Gründe geltend: er sei in der Schweiz aufgewachsen, lebe seit vielen Jahren mit
seiner Lebenspartnerin zusammen und habe gemeinsam mit ihr drei Kinder. Seine Partnerin
und die Kinder hätten ihren Partner, Vater und Versorger verloren und müssten nun aufs
Sozialamt; auch die Grosseltern seien von der Massnahme betroffen (vgl. Sachverhalt Bst.
G).

E. 5.5.1
Die Beschränkung des Familienlebens ist in erster Linie auf den Verlust des
Aufenthaltsrechts in der Schweiz zurückzuführen (vgl. Sachverhalt Bst. D). Die dadurch
bewirkte Einschränkung des Privat- bzw. Familienlebens kann hier aufgrund sachlicher und
funktioneller Unzuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts nicht Verfahrensgegenstand
sein (vgl. BVGE 2014/20 E. 8.3.4 m.H.). Die Pflege des regelmässigen persönlichen
Kontakts zwischen dem Beschwerdeführer und seiner Partnerin und den gemeinsamen
Kindern scheitert somit bereits an der fehlenden Aufenthaltsberechtigung in der Schweiz.
Es stellt sich deshalb vorliegend einzig die Frage, ob die über die Verweigerung des
Aufenthaltsrechts hinausgehende, durch das Einreiseverbot zusätzlich bewirkte Erschwernis
vor Art. 8 Ziff. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV standhält, wobei die Prüfung auch mit
Blick auf das Kindeswohl zu erfolgen hat (vgl. Art. 3 des Übereinkommens vom 20.
November 1989 über die Rechte des Kindes [SR 0.107, nachfolgend: KRK]). Das
Kindesinteresse, mit beiden Elternteilen persönliche Kontakte pflegen zu können, ist im
Rahmen der Interessenabwägung vorrangig zu berücksichtigen. Das Kindeswohl geniesst
indes keinen absoluten Vorrang; auch das Interesse, die Öffentlichkeit vor Straftätern zu
schützen, ist gewichtig (vgl. BVGE 2014/20 E. 8.3.6 m.H.). Das Einreiseverbot bedeutet für
den Beschwerdeführer vorab einen administrativen Zusatzaufwand, da er für Besuche in der
Schweiz jeweils um die Aussetzung des Einreiseverbots ersuchen muss (Suspension, vgl.
Art. 67 Abs. 5 AuG). Die Erfahrung zeigt freilich, dass die von der Vorinstanz gewährten
Suspensionen deutlich kürzer ausfallen als bei der Anwendung der allgemeinen
Einreisebestimmungen gemäss Schengen-Recht (90 Tage je 180 Tagezeitraum; vgl. BVGE
2014/1 E. 4.2 m.H.). Hierdurch werden die Möglichkeiten des Beschwerdeführers, die
familiären Beziehungen zu pflegen, empfindlich eingeschränkt (vgl. Urteil C-6121/2014 E.
8.3.2 m.H.).

E. 5.5.2
Angesichts der bekanntermassen schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse im Kosovo
kann von der Freundin des Beschwerdeführers vernünftigerweise nicht verlangt werden,
ihrem Partner mit den Kindern dorthin zu folgen. Dem ausgeprägten öffentlichen
Fernhalteinteresse stehen somit gewichtige private Interessen des Beschwerdeführers und



seiner Familie gegenüber. Mit der wiedererwägungsweise erfolgten Reduktion der Dauer
des Einreiseverbots auf fünf Jahre hat die Vorinstanz diesen privaten Interessen Rechnung
getragen. Auf diese Weise werden nicht nur die Bemühungen des Beschwerdeführers um
Drogenabstinenz (vgl. BF Beilage 14 ff.; 20) und sein glaubhaft geäussertes Bestreben, in
Zukunft seine Verantwortung als Familienvater wahrnehmen zu wollen (vgl. BF Beilage 17
f.), angemessen berücksichtigt, sondern auch die Interessen der Freundin Y._______ (vgl.
BF Beilage 12; 19), der drei gemeinsamen Kinder sowie der Grosseltern (vgl. BF Beilage
11). Eine weitere Reduktion der Dauer der Fernhaltemassnahme wäre jedoch vor dem
Hintergrund des ausgeprägten öffentlichen Fernhalteinteresses, namentlich des gewichtigen
Interesses der Öffentlichkeit am Schutz vor Gewaltstraftätern, nicht zu rechtfertigen.
Während der Geltungsdauer des Einreiseverbots können die familiären Kontakte mittels
Telefon, moderner Kommunikationsmittel und Besuchen der Partnerin und der Kinder im
Kosovo gepflegt werden (vgl. auch BF Beilage 19). Im Übrigen wurde der
Beschwerdeführer mehrfach - von der Vorinstanz wie vom Gericht - darauf hingewiesen,
dass ihm die Möglichkeit offen steht, aus wichtigen Gründen mittels Gesuchs die
zeitweilige Suspension des Einreiseverbots beim SEM zu beantragen (vgl. Art. 67 Abs. 5
AuG); von dieser Möglichkeit hat er bis anhin noch keinen Gebrauch gemacht (vgl.
Sachverhalt Bst. L).

E. 5.6
Das verhängte Einreiseverbot stellt somit sowohl im Grundsatz als auch hinsichtlich der
(wiedererwägungsweise auf fünf Jahre reduzierten) Dauer eine verhältnismässige und
angemessene Massnahme zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dar. Im
Übrigen ist die angefochtene Verfügung nicht zu beanstanden (Art. 49 VwVG), namentlich
auch nicht, dass dem Beschwerdeführer die Einreise in das Hoheitsgebiet sämtlicher
Schengen-Staaten verboten wurde (vgl. BVGE 2014/20 E. 8.5 m.H.). Es bleibt den
Schengen-Staaten unbenommen, ihm bei Vorliegen besonderer Gründe die Einreise ins
eigene Hoheitsgebiet zu gestatten (vgl. vorne E. 3.2 in fine).

E. 6
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist, soweit darauf
einzutreten (vgl. E. 1.2) und sie nicht durch Wiedererwägung gegenstandslos geworden ist
(vgl. E. 1.3).

E. 7
Insoweit die Beschwerde nicht durch Wiedererwägung gegenstandslos geworden ist, hat der
in den verbleibenden Punkten unterliegende Beschwerdeführer die ermässigten
Verfahrenskosten von Fr. 600.- zu tragen (vgl. Art. 58 Abs. 3 i.V.m. Art. 63 VwVG; Art. 1
ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]; Pfleiderer, in: Praxiskommentar
VwVG, 2009, Art. 58 N. 54). Dem Beschwerdeführer ist sodann im Umfang, in dem die
Beschwerde zufolge Wiedererwägung gegenstandslos geworden ist, zu Lasten der
Vorinstanz eine gekürzte Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 64 VwVG, Art. 7 ff.
VGKE sowie Art. 15 i.V.m. Art. 5 VGKE). Diese wird - mangels Kostennote - nach
gerichtlichem Ermessen und in Würdigung sämtlicher Bemessungsfaktoren auf Fr. 1'000.-
festgesetzt (vgl. Art. 14 VGKE). Dispositiv S. 16
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